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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Dr. Ruso als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX , geb.

XXXX , StA. Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 12.10.2018, Zahl:

1178402701-180648498, zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird gemäß den §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z. 3, 57 AsylG 2005 i. d. g. F., § 9 BFA-VG i. d. g. F. und

§§ 52, 55 FPG i. d. g. F. als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang

1. Mit Bescheid der Magistratsabteilung 35 des Amtes der Wiener Landesregierung vom 07.05.2018 war ein von der

Beschwerdeführerin, einer Staatsangehörigen der Ukraine, am 09.01.2018 im Inland gestellter und mit der

Familienzusammenführung mit ihrem in Österreich asylberechtigten Ehegatten begründeter Antrag auf Erteilung des

Aufenthaltstitels "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" abgewiesen worden.

Am 10.07.2018 stellte die Beschwerdeführerin den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz und führte

anlässlich der am gleichen Tag vor einem Organ des öLentlichen Sicherheitsdienstes abgehaltenen niederschriftlichen

Erstbefragung aus, sie gehöre der ukrainischen Volksgruppe an, bekenne sich zum römisch-katholischen Glauben,

stamme aus einer Stadt im Westen der Ukraine und habe im Herkunftsstaat noch sieben volljährige Geschwister. Sie

habe sich im Herbst 2017 zur Ausreise Richtung Österreich entschlossen, da ihr Ehemann seit etwa fünf Jahren hier

leben würde. Im April 2018 sei sie unter Mitführung ihres ukrainischen Reisepasses legal mit dem Bus nach Österreich

gereist. Den vorliegenden Antrag auf internationalen Schutz stelle sie, da ihr Mann anerkannter Flüchtling in Österreich

wäre und demnächst das gemeinsame Kind des Paares zur Welt kommen werde. Die Beschwerdeführerin möchte in

Zukunft bei ihrem Ehemann und ihrem Kind leben; in der Ukraine hätte sie im Falle einer Rückkehr keine Probleme, sie

ersuche jedoch um Zuerkennung des gleichen Status wie ihr Mann.

Bei der am 26.09.2018 nach Zulassung ihres Verfahrens vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

abgehaltenen niederschriftlichen Einvernahme gab die Beschwerdeführerin zusammengefasst an, sie sei gesund und

in der 20. Woche schwanger. Sie habe im Dezember 2017 die Ehe mit einem in Österreich asylberechtigten syrischen

Staatsangehörigen geschlossen. Sie hätten sich über das Internet kennengelernt und im Zuge eines illegalen

Aufenthalts der Beschwerdeführerin im Jahr 2014 oder 2015 im Bundesgebiet bereits zusammengelebt. Ihr Mann habe

ihr dann geraten, in die Ukraine zurückzureisen und die Dokumente für die legale Einreise zu besorgen. Die

nunmehrige Asylantragstellung sei nur eine Notlösung. Nach entsprechendem Vorhalt des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl bestätigte die Beschwerdeführerin, den Asylantrag nur deshalb gestellt zu haben, da ihr

Antrag auf Erteilung des Aufenthaltstitels "Rot-Weiß-Rot-Karte" zuvor abgewiesen worden wäre und sie bei ihrem Mann

leben wolle. In der Ukraine hielten sich noch Geschwister sowie weitere Angehörige und Freunde der

Beschwerdeführerin auf. Ihren Lebensunterhalt in der Ukraine habe sie selbst erwirtschaftet. Sie hätte die Ukraine im

Jahr 2014 legal verlassen und sei nach Österreich gereist um zu arbeiten. Nach Ablauf ihres Visums hätte sie sich zwei

oder drei weitere Jahre illegal in Österreich aufgehalten, bevor sie im Jahr 2017 in die Ukraine zurückgereist wäre.

Zwischen Oktober 2017 und Mitte Jänner 2018 habe sie sich neuerlich in Österreich aufgehalten, anschließend sei sie

wieder in die Ukraine gereist und beOnde sich nunmehr seit April 2018 neuerlich im Bundesgebiet. Zu den Gründen

der Stellung ihres Asylantrages wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Wunsch nach einem gemeinsamen

Familienleben mit ihrem Ehemann im Bundesgebiet. Sie sei nie persönlich verfolgt oder bedroht worden, habe sich nie

politisch betätigt und befürchte für den Fall ihrer Rückkehr in die Ukraine, dass sie nicht mit ihrem Ehegatten

zusammen sein könnte. Den Vorhalt des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, wonach sie ursprünglich aus

wirtschaftlichen Gründen nach Österreich gereist wäre und trotz des Bewusstseins über ihren ungewissen Aufenthalt

eine Ehe geschlossen hätte, bestätigte die Beschwerdeführerin. Der Aufenthalt der Beschwerdeführerin im

https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9


Bundesgebiet werde durch ihren Ehegatten finanziert, sie habe einen A1-Deutschkurs besucht.

2. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der Antrag der

Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz gem. § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung

des Status der Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gem. § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der

Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Ukraine (Spruchpunkt II.)

abgewiesen, ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gem. § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt

III.), gem. § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen die Beschwerdeführerin eine Rückkehrentscheidung gem. § 52

Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) sowie gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass deren Abschiebung in die

Ukraine gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gem. § 55 Abs. 1 bis 3 FPG wurde ausgesprochen, dass die Frist

für deren freiwillige Ausreise zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.).

Die Behörde stellte die Staatsangehörigkeit, Religion und Volksgruppenzugehörigkeit sowie die Identität der

Beschwerdeführerin fest und erwog desweiteren, dass die Genannte die Ukraine eigenen Angaben zufolge

ausschließlich zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lebenssituation verlassen hätte und in der Ukraine, einem

sicheren Herkunftsstaat, nie Probleme gehabt hätte. Eine der Beschwerdeführerin in der Ukraine drohende Verfolgung

oder eine sonstige relevante Gefahrenlage im Herkunftsstaat habe demnach nicht festgestellt werden können. Die

Beschwerdeführerin sei gesund, habe ihren Lebensunterhalt im Vorfeld der Ausreise eigenständig bestreiten können

und habe in der Ukraine zahlreiche Angehörige, welche ihr infolge einer Rückkehr unterstützend zur Seite stehen

könnten, weshalb diese von keiner existenzgefährdenden Notlage bedroht sein werde. Die Voraussetzungen für die

Gewährung eines internationalen Schutzstatus lägen folglich nicht vor. Die Beschwerdeführerin sei mit einem in

Österreich asylberechtigten syrischen Staatsangehörigen verheiratet, welchen sie während eines illegalen Aufenthalts

im Bundesgebiet kennenglernt hätte und mit welchem sie gegenwärtig in einem gemeinsamen Haushalt wohne. Eine

darüberhinausgehende Integration der derzeit schwangeren Beschwerdeführerin im Bundesgebiet liege nicht vor. Die

Beschwerdeführerin habe ihr Familienleben in Österreich trotz ihres ungewissen Aufenthalts gegründet und es sei ihr

möglich, das Familienleben in der Ukraine fortzuführen, zumal ihr Ehegatte sie als Inhaber eines

Konventionsreisepasses jederzeit dort besuchen könne. In Abwägung sei dem Interesse der ÖLentlichkeit an einem

geordneten Vollzug des Fremdenwesens und der öLentlichen Ordnung und Sicherheit mehr Gewicht einzuräumen als

den privaten Interessen der Beschwerdeführerin.

3. Gegen diesen, der Beschwerdeführerin am 17.10.2018 zugestellten, Bescheid wurde durch die nunmehr

bevollmächtigte Rechtsberatungsorganisation am 09.11.2018 die verfahrensgegenständliche Beschwerde eingebracht,

in welcher begründend ausgeführt wurde, die Behörde habe bei Beurteilung der Zulässigkeit der

Rückkehrentscheidung gänzlich außer Acht gelassen, dass die Beschwerdeführerin in Österreich mit einem

anerkannten Flüchtling verheiratet wäre, mit diesem im Februar 2019 ein gemeinsames Kind erwarte und demnach

ein im Sinne des Art. 8 EMRK berücksichtigungswürdiges Familienleben im Bundesgebiet aufweisen würde.

4. Anfang des Jahres 2019 wurde die Tochter der Beschwerdeführerin und ihres Ehegatten im Bundesgebiet geboren,

welcher mit rechtskräftigem Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 07.03.2019, abgeleitet vom

Schutzstatus ihres Vaters, der Status einer Asylberechtigten zuerkannt wurde.

5. Mit Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses des BVwG vom 13.05.2019 wurde die gegenständliche

Rechtssache der bis dahin zuständigen Gerichtsabteilung W196 abgenommen und der nunmehr zuständigen

Gerichtsabteilung neu zugewiesen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person der Beschwerdeführerin und ihrer Situation im Falle einer Rückkehr:

1.1.1. Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der Ukraine, Angehörige der ukrainischen Volksgruppe und

bekennt sich zum römisch-katholischen Glauben. Eigenen Angaben zufolge hat sie die Ukraine erstmals im Jahr 2014

aus wirtschaftlichen Gründen Richtung Österreich verlassen und befand sich im Zeitraum 2014 bis 2017 nach Ablauf

eines Visums zwei bis drei Jahre lang illegal im Bundesgebiet. Die Beschwerdeführerin verfügt seit dem 25.10.2017

durchgehend über eine Hauptwohnsitz-Meldung im Bundesgebiet und heiratete am 21.12.2017 einen in Österreich

seit dem Jahr 2013 asylberechtigten syrischen Staatsangehörigen vor einem österreichischen Standesamt. Am
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09.01.2018 stellte sie bei der nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz zuständigen Behörde persönlich einen

Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" zum Zweck der Familienzusammenführung mit

ihren Ehegatten, welcher mit Bescheid vom 07.05.2018 abgewiesen worden ist.

Am 10.07.2018 stellte die Beschwerdeführerin den vorliegenden Antrag auf internationalen Schutz und begründete

diesen ausschließlich mit dem Wunsch eines gemeinsamen Familienlebens mit ihrem Ehemann in Österreich infolge

ihres gescheiterten Versuchs einer legalen Niederlassung im Bundesgebiet.

Im Februar 2019 wurde die gemeinsame Tochter der Beschwerdeführerin und ihres Ehegatten im Bundesgebiet

geboren, welche die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt und welcher mit rechtskräftigem Bescheid des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 07.03.2019 - abgeleitet vom Schutzstatus ihres Vaters - der Status einer

Asylberechtigten gemäß §§ 3 iVm 34 Abs. 2 AsylG 2005 zuerkannt worden ist.

1.1.2. Die Beschwerdeführerin hat den Herkunftsstaat verlassen, um in Österreich bessere Lebensbedingungen

vorzuOnden. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in die Ukraine aus

Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen

ihrer politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre.

1.1.3. Es besteht für die Beschwerdeführerin als gesunde leistungsfähige Frau im berufsfähigen Alter sowie mit einem

familiären und sozialen Netz im Herkunftsstaat im Falle einer Rückkehr in die Ukraine keine reale Bedrohungssituation

für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit; Die Beschwerdeführerin, welche aus einer Stadt im Westen der

Ukraine stammt und die Russisch und Ukrainisch auf muttersprachlichem Niveau beherrscht, liefe nicht Gefahr,

grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen zu

können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten.

1.1.4. Die Beschwerdeführerin hat in Österreich ab August 2018 Leistungen der Grundversorgung in Anspruch

genommen und keine legale Erwerbstätigkeit ausgeübt; sie leidet an keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die

Beschwerdeführerin lebt im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Ehegatten und ihrer in Österreich geborenen Tochter,

die beide in Österreich asylberechtigt sind.

Die Beschwerdeführerin hatte keinen Anlass dafür, darauf zu vertrauen, dass ihr nach ihrer Einreise und der Stellung

eines Asylantrages in Österreich internationaler Schutz gewährt werde. Den Antrag auf internationalen Schutz stellte

sie im Bewusstsein, dass keine auf den Herkunftsstaat bezogene Gefährdung vorliegt und in der Absicht, die

Bestimmungen über eine legale Niederlassung nach dem NAG zu umgehen. Nachdem bereits ein zum Zweck der

Familienzusammenführung mit ihrem Ehemann gestellter Antrag nach dem NAG abgewiesen worden war, hatte die

Beschwerdeführerin keine Veranlassung darauf zu vertrauen, dass sie ihren Aufenthalt zum Zweck der

Familienzusammenführung über die Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz legalisieren können werde. Es

ist der Beschwerdeführerin, ihrem Ehegatten und ihrer Tochter möglich und zumutbar, das Familienleben während

der Führung des Verfahrens vor der nach dem NAG zuständigen Behörde bis zur Erlangung eines österreichischen

Aufenthaltstitels in geringerer Intensität zu gestalten. Die Beschwerdeführerin kann den Kontakt zu ihrem Ehemann

und ihrem Kind, welche Inhaber von Konventionsreisepässen sind, in diesem Zeitraum besuchsweise im Rahmen ihres

Rechts zum visumsfreien Aufenthalt im Bundesgebiet sowie durch Besuche in anderen Staaten aufrechterhalten.

Die vorliegende Stellung eines Antrages auf internationalen Schutz durch die Beschwerdeführerin bildet einen

Missbrauch der Bestimmungen des Asylrechts.

Sonstige intensiv ausgeprägte private oder beruQiche Bindungen der beschwerdeführenden Partei bestehen im

österreichischen Bundesgebiet nicht.

1.2. Zur Lage im Herkunftsstaat:

...

Sicherheitslage

Der nach der "Revolution der Würde" auf dem Kiewer Maidan im Winter 2013/2014 und der Flucht von Wiktor

Janukowytsch vom mit großer Mehrheit bereits im ersten Wahlgang am 07.06.2014 direkt zum Präsidenten gewählte

Petro Poroschenko verfolgt eine europafreundliche Reformpolitik, die von der internationalen Gemeinschaft

maßgeblich unterstützt wird. Diese Politik hat zu einer Stabilisierung der Verhältnisse im Inneren geführt, obwohl



Russland im März 2014 die Krim annektierte und seit Frühjahr 2014 separatistische "Volksrepubliken" im Osten der

Ukraine unterstützt (AA 7.2.2017). Die ukrainische Regierung steht für einen klaren Europa-Kurs der Ukraine und ein

enges Verhältnis zu den USA. Das 2014 von der Ukraine unterzeichnete und ratiOzierte Assoziierungsabkommen mit

der EU ist zum Jahresbeginn 2016 in Kraft getreten und bildet die Grundlage der Beziehungen der Ukraine zur EU. Es

sieht neben der gegenseitigen MarktöLnung die Übernahme rechtlicher und wirtschaftlicher EU-Standards durch die

Ukraine vor. Das Verhältnis zu Russland ist für die Ukraine von zentraler Bedeutung. Im Vorfeld der ursprünglich für

November 2013 geplanten Unterzeichnung des EUAssoziierungsabkommens übte Russland erheblichen Druck auf die

damalige ukrainische Regierung aus, um sie von der EU-Assoziierung abzubringen und stattdessen einen Beitritt der

Ukraine zur Zollunion/Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft herbeizuführen. Nach dem Scheitern dieses Versuchs und

dem Sturz von Präsident Janukowytsch verschlechterte sich das russisch-ukrainische Verhältnis dramatisch. In

Verletzung völkerrechtlicher Verpflichtungen und bilateraler Verträge annektierte Russland im März 2014 die Krim und

unterstützt bis heute die bewaLneten Separatisten im Osten der Ukraine (AA 2.2017c). Die sogenannten "Freiwilligen-

Bataillone" nehmen oRziell an der "Anti-Terror-Operation" der ukrainischen Streitkräfte teil. Sie sind nunmehr alle in

die Nationalgarde eingegliedert und damit dem ukrainischen Innenministerium unterstellt. ORziell werden sie nicht

mehr an der Kontaktlinie eingesetzt, sondern ausschließlich zur Sicherung rückwärtiger Gebiete. Die nicht immer klare

hierarchische Einbindung dieser Einheiten hatte zur Folge, dass es auch in den

von ihnen kontrollierten Gebieten zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, namentlich zu Freiheitsberaubung,

Erpressung, Diebstahl und Raub, eventuell auch zu extralegalen Tötungen. Diese Menschenrechtsverletzungen sind

Gegenstand von allerdings teilweise schleppend verlaufenden Strafverfahren. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU

bestreitet, trotz anderslautender Erkenntnisse von UNHCHR, Personen in der KonQiktregion unbekannten Orts

festzuhalten und verweist auf seine gesetzlichen Ermittlungszuständigkeiten. In mindestens einem Fall haben die

Strafverfolgungsbehörden bisher Ermittlung wegen illegaler Haft gegen Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden

aufgenommen (AA 7.2.2017).

Seit Ausbruch des KonQikts im Osten der Ukraine in den Regionen Lugansk und Donezk im April 2014 zählte das Büro

des Hochkommissars für Menschenrechte der UN (OHCHR) 33.146 Opfer des Konflikts, davon

9.900 getötete und 23.246 verwundete Personen (inkl. Militär, Zivilbevölkerung und bewaLnete Gruppen). Der KonQikt

wird von ausländischen Kämpfern und WaLen, die nach verschiedenen Angaben aus der Russischen Föderation in die

nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiete (NGCA) gebracht werden, angeheizt. Zudem gibt es eine

massive Zerstörung von zivilem Eigentum und Infrastruktur in den KonQiktgebieten. Auch Schulen und medizinische

Einrichtungen sind betroLen. Zuweilen ist vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen, ohne die im

Winter auch nicht geheizt werden kann. Der bewaLnete KonQikt stellt einen Bruch des Internationalen Humanitären

Rechts und der Menschenrechte dar. Der KonQikt wirkt sich auf die ganze Ukraine aus, da es viele Kriegsrückkehrern

(vor allem Männer) gibt und die Zahl der BinnenQüchtlinge (IDPs) hoch ist. Viele Menschen haben Angehörige, die

getötet oder entführt wurden oder weiterhin verschwunden sind. Laut der Special Monitoring Mission der OSZE sind

täglich eine hohe Anzahl an Brüchen der WaLenruhe, die in den Minsker Abkommen vereinbart wurde, zu verzeichnen

(ÖB 4.2017). Russland kontrolliert das Gewaltniveau in der Ostukraine und intensiviert den KonQikt, wenn es

russischen Interessen dient (USDOS 3.3.2017a).

Quellen:

? AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine,

https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschlandauswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukrainestand-januar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 31.5.2017

? AA - Auswärtiges Amt (2.2017b): Innenpolitik,

http://www.auswaertigesamtde/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Ukraine/Innenpolitik_node.html, ZugriL

31.5.2017

? AA - Auswärtiges Amt (2.2017c): Außenpolitik,

http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Ukraine/Aussenpolitik_node.html, ZugriL

31.5.2017

? ÖB - Österreichische Botschaft Kiew (4.2017): Asylländerbericht Ukraine



? USDOS - US Department of State (3.3.2017a): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Ukraine,

https://www.ecoi.net/local_link/337222/480033_de.html, Zugriff 12.7.2017

Rechtsschutz/Justizwesen

Die ukrainische Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, die Gerichte sind aber trotz Reformmaßnahmen der

Regierung weiterhin ineRzient und anfällig für politischen Druck und Korruption. Das Vertrauen der ÖLentlichkeit in

die Justiz ist gering (USDOS 3.3.2017a). Nach einer langen Phase der Stagnation nahm die Justizreform ab Juli 2016 mit

Verfassungsänderungen und neuem rechtlichem Rahmen Fahrt auf. Für eine Bewertung der ELektivität der Reform ist

es noch zu früh (FH 29.3.2017).

Die Reform der Justiz war eine der Kernforderungen der Demonstranten am sogenannten Euro-Maidan. Das größte

Problem der ukrainischen Justiz war immer die mangelnde Unabhängigkeit der Richter von der Exekutive. Auch die

Qualität der Gesetze gab stets Anlass zur Sorge. Noch problematischer war jedoch deren Umsetzung in der Praxis.

Auch Korruption wird als großes Problem im Justizbereich wahrgenommen. Unter dem frisch ins Amt gekommenen

Präsident Poroschenko machte sich die Regierung daher umgehend an umfassende Justizreformen. Mehrere größere

Gesetzesänderungen hierzu wurden seither verabschiedet. Besonders hervorzuheben sind Gesetz Nr. 3524 betreLend

Änderungen der Verfassung und Gesetz Nr. 4734 betreLend das Rechtssystem und den Status der Richter, die Ende

September 2016 in Kraft traten. Mit diesen Gesetzen wurden die Struktur des Justizsystems reformiert und die

professionellen Standards für Richter erhöht und ihre Verantwortlichkeit neu geregelt. Außerdem wurde der

Richterschaft ein neuer Selbstverwaltungskörper gegeben, der sogenannte Obersten Justizrat (Supreme Council of

Justice). Dieser ersetzt die bisherige Institution (Supreme Judicial Council), besteht hauptsächlich aus Richtern und hat

ein Vorschlagsrecht für Richter, welche dann vom Präsidenten zu ernennen sind. Ebenso soll der Oberste Justizrat

Richter suspendieren können. Die besonders kritisierte fünfjährige Probezeit der Richter wurde gestrichen und ihr

Einkommen massiv erhöht. Auf der anderen Seite wurden die Ernennungskriterien für Richter erhöht, bereits ernannte

Richter müssen sich einer Überprüfung unterziehen. Die Antikorruptionsregelungen wurden verschärft und die

richterliche Immunität auf eine rein professionelle Immunität beschränkt. Richter, die die Herkunft ihres Vermögens

(bzw. das enger Angehöriger) nicht belegen können, sind zu entlassen. Besonders augenfällig ist auch die Umstellung

des Gerichtssystems von einem viergliedrigen zu einem dreigliedrigen System. Unter dem ebenfalls reformierten

Obersten Gerichtshof als höchster Instanz, gibt es nun nur noch die Appellationsgerichte und unter diesen die lokalen

Gerichte. Die zuvor existierenden verschiedensten Gerichtshöfe (zwischen Appellationsgerichten und Oberstem

Gerichtshof) wurden abgeschaLt. Außerdem wurde ein spezialisierter Antikorruptionsgerichtshof geschaLen, wenn

auch dessen genaue Zuständigkeit noch durch Umsetzungsdekrete festzulegen ist. Die Kompetenz Gerichte zu

schaffen oder umzuorganisieren etc., ging vom Präsidenten auf das Parlament über (BFA/OFPRA 5.2017).

Die andere große Baustelle des Justizsystems ist die Reform des Büros des Generalstaatsanwalts, der bislang mit

weitreichenden, aus der Sowjetzeit herrührenden Kompetenzen ausgestattet war. Im April 2015 trat ein Gesetz zur

Einschränkung dieser Kompetenzen bei gleichzeitiger Stärkung der Unabhängigkeit in Kraft, wurde in der Praxis aber

nicht vollständig umgesetzt. Große HoLnungen in diese Richtung werden in den im Mai 2016 ernannten neuen

Generalstaatsanwalt Juri Lutsenko gesetzt. Eine neu geschaLene Generalinspektion soll die Legalität der Tätigkeit der

Staatsanwaltschaft überwachen. Die praktische Umsetzung all dieser Vorgaben erfordert allerdings die

Verabschiedung einer Reihe begleitender Gesetze, die es abzuwarten gilt. Etwa 3.400 Posten in der Staatsanwaltschaft,

die neu besetzt wurden, gingen überwiegend an Kandidaten, die bereits

vorher in der Staatsanwaltschaft gewesen waren. Alle Kandidaten absolvierten eingehende und transparente Tests,

aber am Ende waren unter den Ernannten nur 22 neue Gesichter, was in der ÖLentlichkeit zu Kritik führte. Für die

Generalinspektion ist aber neues Personal vorgesehen. Die schlechte Bezahlung der Staatsanwälte ist ein Einfallstor

für Korruption. Der Antikorruptions-Staatsanwalt bekommt als einziger Staatsanwalt höhere Bezüge, obwohl gemäß

Gesetz alle Staatsanwälte besser bezahlt werden müssten (BFA/OFPRA 5.2017; vgl. FH 29.3.2017). Mit 1. Oktober 2016

hat die Generalstaatsanwaltschaft sechs Strafverfahren gegen Richter eingeleitet. Richter beschweren sich weiterhin

über eine schwache Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Judikative. Einige Richter berichten über Druckausübung

durch hohe Politiker. Andere Faktoren behindern das Recht auf ein faires Verfahren, wie langwierige

Gerichtsverfahren, vor allem in Verwaltungsgerichten, unzureichende Finanzierung und mangelnde Umsetzung von

Gerichtsurteilen. Diese liegt bei nur 40% (USDOS 3.3.2017a).



Der unter der Präsidentschaft Janukowitschs zu beobachtende Missbrauch der Justiz als Hilfsmittel gegen politische

Mitbewerber und kritische Mitglieder der Zivilgesellschaft ist im politischen Prozess der Ukraine heute nicht mehr zu

Onden. Es bestehen aber weiterhin strukturelle DeOzite in der ukrainischen Justiz. Eine umfassende, an

westeuropäischen Standards ausgerichtete Justizreform ist im September 2016 in Kraft getreten, deren vollständige

Umsetzung wird jedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen (ÖB 4.2017). Laut oRzieller Statistik des EGMR beOndet

sich die Ukraine auf Platz 1 in Bezug auf die Anzahl an anhängigen Fällen in Strassburg (18.155, Stand 1.1.2017). 65%

der anhängigen Fälle betreLen die nicht-Umsetzung von nationalen Urteilen. Wiederkehrende Vorwürfe des EGMR

gegen die Ukraine kreisen auch um die überlange Dauer von Zivilprozessen und strafrechtlichen Voruntersuchungen

ohne Möglichkeit, dagegen Rechtsmittel ergreifen zu können; Verstöße gegen Art. 5 der EMRK (Recht auf Freiheit und

Sicherheit);

Unmenschliche Behandlung in Haft bzw. unzulängliche Untersuchung von derartig vorgebrachten Beschwerden;

Unzureichende Haftbedingungen und medizinische Betreuung von Häftlingen (ÖB 4.2017).
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Allgemeine Menschenrechtslage

Der Grundrechtskatalog der Verfassung enthält neben den üblichen Abwehrrechten eine große Zahl von

Zielbestimmungen (z. B. Wohnung, Arbeit, Erholung, Bildung). Die Ukraine ist Vertragsstaat der meisten

Menschenrechtskonventionen. Extralegale Tötungen sind nach den Ereignissen auf dem Euromaidan zwischen

November 2013 und Februar 2014 außerhalb der KonQiktgebiete im Osten des Landes nicht mehr bekannt geworden

(AA 7.2.2017).

Die signiOkantesten Menschenrechtsprobleme der Ukraine sind, neben konQiktbezogenen Missbrauchshandlungen in

der Ostukraine, Korruption und damit verbundene StraQosigkeit, mangelnde Unterstützung von IDPs,

Haftbedingungen, Diskriminierung und Missbrauchshandlungen durch Beamte des Staates und damit verbundene

StraQosigkeit. Eine Reihe nationaler und internationaler Menschenrechtsgruppen arbeiten in der Regel ohne

Beschränkungen durch die Regierung, untersuchen Menschenrechtsfälle und publizieren ihre Ergebnisse. Die

Regierung ist kooperativ und lädt Menschenrechtsgruppen aktiv zu überwachenden Tätigkeiten, Mitarbeit bei

Gesetzesentwürfen etc. ein. Nationale und internationale Menschenrechtsgruppen arbeiteten 2015 mit der Regierung

beim Entwurf der Nationalen Menschenrechtsstrategie und dem diesbezüglichen Aktionsplan zusammen. Der

Ombudsmann kritisierte aber die langsame Umsetzung der Strategie und den Widerstand bestimmter Ministerien

dagegen, besonders wenn die Rechte von IDPs betroLen sind. Das wird auch von anderen Beobachtern bestätigt

(USDOS 3.3.2017a). Die Zivilgesellschaft ist weiterhin das stärkste Element in der ukrainischen demokratischen

Transition. Sie spielt eine wichtige Rolle indem sie Reformen vorantreibt, durch die Phase der Gesetzwerdung

begleitet, der Bevölkerung kommuniziert und ihre Umsetzung in der Praxis beobachtet. So geschehen im Falle der

Antikorruptionsmaßnahmen oder durch Teilnahme an Kommissionen zur Auswahl neuer Beamter im Zuge der Reform

des öffentlichen Dienstes usw. (FH 29.3.2017).
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Relevante Bevölkerungsgruppen

Frauen

Durch den bewaLneten KonQikt und die Menschenrechtsverletzungen kommt es vermehrt zu häuslicher Gewalt und

Gender Based Violence (GBV), von der vor allem Frauen betroLen sind. Ein neues Gesetz, das häusliche Gewalt als

Straftatbestand deklariert, wird 2017 erwartet. Es gibt nicht ausreichend psychosoziale und medizinische (Notfall-)

Einrichtungen mit geschultem Personal. Aufgrund der fehlenden Rechtsstaatlichkeit in den separatistischen Teilen der

Ostukraine sind dort Frauen besonders gefährdet Opfer von Missbrauch,

Sexsklaverei und Human TraRcking zu werden (ÖB 4.2017). Die Verfassung schreibt die Gleichberechtigung von

Männern und Frauen ausdrücklich vor. Auch im Übrigen gibt es keine rechtlichen Benachteiligungen. Nach

ukrainischem Arbeitsrecht genießen Frauen die gleichen Rechte wie Männer. Tatsächlich werden sie jedoch häuOg

schlechter bezahlt und sind in Spitzenpositionen unterrepräsentiert. Die Ukraine ist noch immer Herkunftsland für

grenzüberschreitenden Menschenhandel (AA 7.2.2017).

Vergewaltigung ist gesetzlich verboten, Vergewaltigung in der Ehe wird aber nicht ausdrücklich erwähnt. Es gab 2016

bis September 355 Anzeigen wegen (versuchter) Vergewaltigung, von denen 47 vor Gericht kamen. Häusliche Gewalt

ist ebenfalls verboten, aber weiterhin ein ernstes Problem. Man kann dafür unmittelbar für fünf Tage von der Polizei

festgenommen werden. Es gab 2016 bis September 922 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, von denen 833 vor Gericht

kamen. Die Situation im Donbas führte zu einem Anstieg der Gewalt gegen Frauen, sei es durch posttraumatischen

Stress unter IDPs oder unter heimkehrenden Kämpfern. Für weibliche IDPS gibt es keine speziellen sozialen

Dienstleistungen in diese Richtung. Das Sozialministerium gibt an, in einem halben Jahr ca. 38.000 Verwarnungen und

Schutzbefehle wegen häuslicher Gewalt ausgestellt zu haben. Etwa 65.000 Personen sind wegen solcher Vergehen

unter Polizeibeobachtung. Staatliche Schutzzentren haben 2016 bis Juli 423 Familien mit 3.934 Personen unterstützt.

Sozialzentren überwachen Familien in Zusammenhang mit Missbrauch und NGOs betreiben zusätzliche Zentren in

einigen Regionen. NGOs zufolge mussten aber viele staatliche Zentren wegen Geldmangel schließen.

Ressourcenknappheit und administrative Hürden (z.B. aufrechte Wohnsitzmeldung, Kapazitäten, etc.) können den

Zugang zu Schutzeinrichtungen in der Praxis schmälern. Entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine gibt es von beiden

Seiten Berichte über sexuelle Gewalt gegen Frauen aber auch Männer (USDOS 3.3.2017a).

Geschlechterdiskriminierung ist verboten, dem Problem wird von amtlicher Seite aber wenig Aufmerksamkeit

geschenkt. Arbeitgeber diskriminieren Beobachtern zu folge oLen nach Geschlecht, Alter und äußerer Erscheinung.

Etwa 12% der Parlamentsabgeordneten sind Frauen und laut Gesetz müssen 30% der Listenplätze bei Wahlen für

Frauen reserviert werden. Es gibt aber keine Sanktionen bei Zuwiderhandlung, wohl aber Onanzielle Anreize für

Parteien (FH 1.2017).
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Grundversorgung und Wirtschaft

Die Ukraine erbte aus dem Restbestand der ehemaligen Sowjetunion bedeutende eisen- und stahlproduzierende

Industriekomplexe. Neben der Landwirtschaft spielt die Rüstungs-, Luftund Raumfahrt- sowie die chemische Industrie

eine große Rolle im ukrainischen Arbeitsmarkt. Nachdem die durchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten weit hinter

den Möglichkeiten im EU-Raum, aber auch in Russland zurückbleiben, spielt Arbeitsmigration am ukrainischen

Arbeitsmarkt eine nicht unbedeutende Rolle. Für das erste Quartal 2016 lag die Arbeitslosenquote in der Ukraine bei

10,3%. 2016 waren 688.200 Arbeitsmigranten, 423.800 langzeitig und 264.400 kurzzeitig, im Ausland beschäftigt. Der

ukrainische Arbeitsmigrant verdient mit durchschnittlich 930 US-Dollar pro Monat rund dreimal mehr als der

Durchschnittsukrainer daheim. Der Durchschnittslohn lag in der Ukraine im Jänner 2017 bei 6.008 Hrywnja (ca. 206 €).

Dies ist eine Steigerung von 50 Euro zum Jahr davor. Das

Nettogehalt beträgt etwa 166 Euro. In der Hauptstadt Kyiv liegt der Durchschnittslohn bei ca. 223 Euro und in den

nordöstlichen Regionen sowie in Czernowitz und Ternopil bei etwa 160 Euro. Der Mindestlohn wurde mit 2017

verdoppelt und beträgt nun brutto 110 Euro, netto 88 Euro. Das Wirtschaftsministerium schätzt den Schattensektor

der Wirtschaft derzeit auf 35%, anderen Schätzungen zufolge dürfte dieser Anteil aber eher gegen 50% liegen. Das

Existenzminimum für eine alleinstehende Person wurde im Jänner 2017 mit 1.544 Hrywnja (aktuell ca. 53 Euro), ab 1.

Mai 2017 mit 1.624 Hrywnja (ca. 56 Euro) und ab 1. Dezember 2017 mit 1.700 Hrywnja (ca. 59 Euro) festgelegt (ÖB

4.2017).

Die Wirtschaftslage konnte - auf niedrigem Niveau - stabilisiert werden, die makroökonomischen Voraussetzungen für

Wachstum wurden geschaLen. 2016 ist die Wirtschaft erstmals seit Jahren wieder gewachsen (gut 1 %). Die

JahresinQation sank 2016 auf gut 12 % (nach ca. 43 % im Vorjahr). Die Realeinkommen sind um einige Prozent

gestiegen, nachdem sie zuvor zwei Jahre lang jeweils um zweistellige Prozentzahlen gefallen waren. Der (freie)

Wechselkurs der Hrywnja ist etwa seit dem Frühjahr 2015 weitgehend stabil, Zahlungsbilanzungleichgewichte nahmen

deutlich ab. Ohne internationale Finanzhilfen durch IWF und andere wäre die Ukraine aber vermutlich weiterhin

mittelfristig zahlungsunfähig. Regierung und Nationalbank bemühen sich bislang erfolgreich, die harten AuQagen, die

mit den IWF-Krediten einhergehen, zu erfüllen (u. a. Sparhaushalt auch für 2017 verabschiedet; Abbau der

Verbraucherpreissubventionen für Energie; erhebliche, Konsolidierung des Bankensektors, marktwirtschaftliche

Reformen, Deregulierung) (AA. 7.2.2017).
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Sozialsystem

Die Existenzbedingungen sind im Landesdurchschnitt knapp ausreichend. Die Versorgung der Bevölkerung mit



Nahrungsmitteln ist gesichert. Vor allem in ländlichen Gebieten stehen Strom, Gas und warmes Wasser z. T. nicht

ganztägig zur Verfügung. Die Situation gerade von auf staatliche Versorgung angewiesenen älteren Menschen,

Kranken, Behinderten und Kinder bleibt daher karg. Ohne zusätzliche Einkommensquellen bzw. private Netzwerke ist

es insbesondere Rentnern und sonstigen Transferleistungsempfängern kaum möglich, ein menschenwürdiges Leben

zu führen. Sozialleistungen und Renten werden zwar in der Regel regelmäßig gezahlt, sind aber größtenteils sehr

niedrig (AA 7.2.2017).

Das ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eingeführte ukrainische Sozialversicherungssystem umfasst eine

gesetzliche Pensionsversicherung, eine Arbeitslosenversicherung und eine Arbeitsunfallversicherung. Aufgrund der

Sparpolitik der letzten Jahre wurde im Sozialsystem einiges verändert, darunter Änderungen in den

Anspruchsanforderungen, in der Finanzierung des Systems und der Versicherungsfonds. Die Ausgaben für das

Sozialsystem im nicht-medizinischen Sektor sanken von 23% des BIP 2013 auf 18,5% 2015 weiter auf 17,8% vor allem

wegen der Reduktion von Sozialleistungen besonders im Bereich der Pensionen. Alleinstehende Personen mit Kindern

können in Form einer Beihilfe für Alleinerziehende staatlich unterstützt werden. Gezahlt wird diese für Kinder, die

jünger als 18 Jahre alt sind (bzw. Studenten unter 23 Jahren). Die Zulage orientiert sich am Existenzminimum für Kinder

(entspricht 80% des Existenzminimums für alleinstehende Personen) und dem durchschnittlichen Familieneinkommen.

Außerdem existiert eine Hinterbliebenenrente. Der monatlich ausgezahlte Betrag beträgt 50% der Rente des

Verstorbenen für eine Person, bei zwei oder mehr Hinterbliebenen werden 100% ausgezahlt. Für Minderjährige gibt es

staatliche Unterstützungen in Form von Familienbeihilfen, die an arme Familien vergeben werden. Hinzu kommt ein

Zuschuss bei der Geburt oder bei der Adoption eines Kindes sowie die oben erwähnte Beihilfe für Alleinerziehende.

Der Geburtszuschuss beträgt ab Mai 2017 46.680 Hrywnja (ca. 1.400 Euro). Der Adoptionszuschuss (der sich nicht nur

auf Adoption, sondern auch auf Kinder unter Vormundschaft bezieht) beläuft sich ab Mai 2017 auf bei Kindern von 0-5

Jahren auf monatlich 1.167 Hrywnja (ca. 40€) und für Kinder von 6-18 Jahren auf 1.455 Hrywnja (ca. 50 Euro). Der

Mutterschutz beginnt sieben Tage vor der Geburt und endet in der Regel 56 Tage danach. Arbeitende Frauen erhalten

in dieser Periode 100% des Lohns. Bis das Kind 3 Jahre alt ist bekommt die Mutter zwischen 130 (ca. 4,5 Euro) und

1.450 Hrywnia (ca. 50 Euro). Eine Vaterschaftskarenz gibt es nicht. Versicherte Erwerbslose erhalten mindestens 975

Hrywnja (ca. 39 Euro) und maximal 4.872 Hryvnja (169 Euro) Arbeitslosengeld pro Monat. Nicht versicherte arbeitslose

erhalten mindestens 544 Hryvnja (ca. 19 Euro). Das Arbeitslosengeld setzt sich wie folgt zusammen: mit weniger als

zwei Beschäftigungsjahren vor dem Verlust der Arbeit beträgt die Berechnungsgrundlage 50% des durchschnittlichen

Verdienstes; bei zwei bis sechs Jahren sind es 55%; bei sieben bis zehn Jahren 60% und bei mehr als zehn Jahren 70%

des durchschnittlichen Verdienstes. In den ersten 90 Kalendertagen werden 100% der Berechnungsgrundlage

ausbezahlt, in den nächsten 90 Tagen sind es 80%, danach 70%. Die gesetzlich verpQichtende Pensionsversicherung

wird durch den Pensionsfonds der Ukraine verwaltet, der sich aus PQichtbeiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

aus Budgetmitteln und diversen Sozialversicherungsfonds speist. Arbeitsmigranten können sich freiwillig an diesem

Pensionsfonds beteiligen. Spezielle Pensionsschemata existieren u.a. für ÖLentlich Bedienstete, Militärpersonal,

Richter und verschiedene Berufsgruppen aus der Schwerindustrie. Neben der regulären Alterspension kommen

Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten zur Auszahlung. Mit dem am 6. September 2011 im ukrainischen Parlament

verabschiedeten "Gesetz zur Pensionsreform" wird sich das ursprüngliche Pensionsantrittsalter für Frauen von 55

Jahren in einem Übergangszeitraum auf das der Männer, welches bei 60 Jahren liegt, angleichen. Private

Pensionsvereinbarungen sind seit 2004 gesetzlich möglich. Eine vor allem von internationalen Geldgebern geforderte

neue Pensionsreform zur Reduzierung des großen strukturellen DeOzits des staatlichen Pensionsfonds ist derzeit in

Arbeit und wurde von der Regierung mehrmals versprochen, vorerst jedoch noch nicht angenommen. Im Jahr 2016

belief sich die Durchschnittspension auf 1699,5 Hrywnja (ca. 59 Euro), die Invaliditätsrente auf 1545,2 Hrywnja (ca. 53,5

Euro) und die Hinterbliebenenpension 1640,3 Hrywnja (ca. 57 Euro) . Die meisten Pensionisten sind daher gezwungen

weiter zu arbeiten. Die Ukraine hat mit 12 Millionen Pensionisten (entspricht knapp einem Drittel der

Gesamtbevölkerung) europaweit eine der höchsten Quoten in diesem Bevölkerungssegment, was sich auch im

öLentlichen Haushalt wiederspiegelt: 2009 wurde mit 18% des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine, das für

Pensionszahlungen aufgewendet wurde, ein Rekordwert erreicht. Zum Stand 2014 sank diese Zahl immerhin auf

17,2%, bleibt jedoch weiterhin exorbitant hoch (ÖB 4.2017).
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Medizinische Versorgung

Die medizinische Versorgung ist der Regel nach kostenlos und Qächendeckend. Krankenhäuser und andere

medizinische Einrichtungen, in denen überlebenswichtige Maßnahmen durchgeführt und chronische, auch innere und

psychische Krankheiten behandelt werden können, existieren sowohl in der Hauptstadt Kiew als auch in vielen

Gebietszentren des Landes. Landesweit gibt es ausgebildetes und sachkundiges medizinisches Personal. Dennoch ist

gelegentlich der Beginn einer Behandlung korruptionsbedingt davon abhängig, dass der Patient einen Betrag im

Voraus bezahlt oder Medikamente und PQegemittel auf eigene Rechnung beschaLt. Neben dem öLentlichen

Gesundheitswesen sind in den letzten Jahren auch private Krankenhäuser beziehungsweise erwerbswirtschaftlich

geführte Abteilungen staatlicher Krankenhäuser gegründet worden. Die Dienstleistungen der privaten Krankenhäuser

sind jedoch für den größten Teil der ukrainischen Bevölkerung nicht bezahlbar. Fast alle gebräuchlichen Medikamente

werden im Land selbst hergestellt. Die Apotheken führen teilweise auch importierte Arzneien. In den Gebieten Donezk

und Lugansk (unter Kontrolle der ukrainischen Regierung) leidet die medizinische Versorgung jedoch unter

kriegsbedingten Engpässen: so wurden einige Krankenhäuser beschädigt und/oder verloren wesentliche Teile der

Ausrüstung; qualiOzierte Ärzte sind nach Westen gezogen. Im Donezker Gebiet gibt es zurzeit keine psychiatrische

Betreuung, da das entsprechende Gebietskrankenhaus vollständig zerstört ist. Das Gebietskrankenhaus des Lugansker

Gebiets musste sämtliche Ausrüstung zurücklassen und konnte sich nur provisorisch in Rubeschne niederlassen. Eine

qualiOzierte Versorgung auf sekundärem Niveau (oberhalb der Versorgung in städtischen Krankenhäusern) ist dort

zurzeit nicht gegeben (AA 7.2.2017). Gemäß Verfassung haben ukrainische Bürger kostenlosen Zugang zu einem

umfassenden Paket an Gesundheitsdienstleistungen in öLentlichen Gesundheitseinrichtungen. Es gibt kein

beitragsgestütztes staatliches Krankenversicherungsschema. Das System wird durch allgemeine Steuern Onanziert,

aber es herrscht chronischer Geldmangel (BDA 13.7.2015).

Die öLentlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen orientieren sich am Erhalt der Infrastruktur und der Belegschaft

der Krankenhäuser, nicht aber an der notwendigen Behandlung. Da in der ukrainischen Verfassung zwar für alle

Bürger der freie Zugang zur Gesundheitsfürsorge garantiert ist, jedoch keine speziOschen VerpQichtungen für den

Staat und die Krankenhäuser genannt werden bzw. die Verteilung der zugewiesenen Budgetmittel den konkreten

Gesundheitseinrichtungen obliegt, ist der Nährboden für Intransparenz und die Notwendigkeit für informelle

Zuwendungen durch die Patienten gelegt. Die Patienten müssen somit in der Praxis die meisten Leistungen selbst

bezahlen: Behandlungen, Medikamente, selbst das Essen und oft auch das Krankenbett. Patienten, die diese Kosten

nicht aufbringen können, werden in der Regel schlecht oder gar nicht behandelt (ÖB 4.2017). Aufgrund der

wirtschaftlichen Lage hat die Regierung mehrere Versuche unternommen, den Umfang der garantierten medizinischen

Leistungen einzuschränken. Hierzu wurde es staatlichen Gesundheitseinrichtungen erlaubt für bestimmte nicht

lebensnotwendige Leistungen vom Patienten (oder dessen etwaiger privater Krankenversicherung) eine Gebühr zu

verlangen. Die Entscheidung, welche Leistungen kostenlos erfolgen, obliegt dem Gesundheitsdienstleister. Dies führte

zu mangelnder Transparenz des Systems und zu einer Erhöhung der bereits bestehenden informellen Zahlungen. Es

gibt keine klare Linie zwischen kostenlosen und kostenpQichtigen medizinischen Leistungen. Zahlungen aus eigener

Tasche machten 2012 42,3% der gesamten Gesundheitsausgaben aus, und sie nehmen in allen Bereichen zu: oRzielle

Servicegebühren, Medikamente und informelle Zahlungen. Schätzungen zufolge sind zumindest 10% aller GeldQüsse

im ukrainischen Gesundheitswesen unter dem BegriL "informelle Zahlungen" zu subsumieren. In der Regel werden

derartige Zuwendungen vor der entsprechenden Behandlung geleistet. Die Höhe der Zuwendung bestimmt in der

Folge die Qualität und die Schnelligkeit der Behandlung (BDA 13.7.2015; vgl. ÖB 4.2017).

Während die medizinische Versorgung in Notsituationen in den Ballungsräumen als befriedigend bezeichnet werden

kann, bietet sich auf dem Land ein diLerenziertes Bild: jeder zweite Haushalt am Land hat keinen Zugang zu

medizinischen Notdiensten. Die hygienischen Bedingungen vor allem in den Gesundheitseinrichtungen am Land sind

oftmals schlecht. Aufgrund der niedrigen Gehälter und der starken Motivation gutausgebildeter Mediziner, das Land

für bessere Verdienst- und Karrieremöglichkeiten im Ausland zu verlassen, sieht sich das ukrainische

Gesundheitssystem mit einer steigenden Überalterung seines Personals und mit einer beginnenden Ausdünnung der



Personaldecke, vor allem auf dem Land und in Bereichen der medizinischen Grundversorgung, konfrontiert (ÖB

4.2017).

Medikamente sollten grundsätzlich kostenlos sein, mit der Ausnahme spezieller Verschreibungen im ambulanten

Bereich - und selbst hier gibt es gesetzliche Ausnahmen, die Angehörige bestimmter Gruppen und Schwerkranke (Tbc,

Krebs, etc.) oRziell von Kosten befreien. In der Realität müssen Patienten die Medikamente aber meist selbst

bezahlen. Dies triLt vor allem auf Verschreibungen nach stationärer Aufnahme in Spitälern zu. Viele Ukrainer zögern

aus Onanziellen Gründen Behandlungen hinaus bzw. verzichten ganz darauf. Andere verkaufen Eigentum oder leihen

sich Geld, um eine Behandlung bezahlen zu können (BDA 13.7.2015; vgl. ÖB 4.2017).

Das Budget für den staatlichen Gesundheitssektor deckt z.B. die Behandlungskosten nur für 30% der Patienten mit

HIV, für 37% der Patienten mit Tuberkulose, für 9% der Patienten mit Hepatitis, für 66% der Kinder mit

Krebserkrankung und für 27% der erwachsenen Patienten mit Hämophilie. Die Finanzierung ist kompliziert, was zu

Unterbrechungen und damit zu ernsthaften Risiken für die Patienten führen kann (OHCHR 3.6.2016).

Eine umfangreiche Reform des Gesundheitssystems ist derzeit in Planung bzw. beOndet sich in einem sehr frühem

Stadium der Umsetzung, schreitet jedoch nur langsam voran. Geplant sind unter anderem Schritte in Richtung einer

stärkeren Dezentralisierung, eine gesetzliche Krankenversicherung, stärkere Autonomie von Kliniken, Krankenhäusern

und Ärzten usw. (ÖB 4.2017).

Private medizinische Behandlung und private Krankenversicherungen sind vorhanden, vor allem in den urbanen

Zentren. Diese sind teuer, die Qualität ist dafür oft höher als in öLentlichen Krankenhäusern. Der Privatsektor ist klein

und besteht überwiegend aus Apotheken, stationären und ambulanten Diagnoseeinrichtungen, und privat

praktizierenden Ärzten. Beratungsgebühren variieren zwischen 180 UAH (Allgemeinmediziner) und 210 UAH

(Spezialist). Private Krankenversicherungen werden üblicherweise von Personen mit gesundheitlichen Problemen

abgeschlossen, um die Kosten der Behandlung in Bezug auf Direktzahlungen zu reduzieren, ein höheres Maß an

Komfort zu erhalten, oder Wartelisten zu vermeiden. In der Regel sind ältere Menschen (60-70 Jahre) und Personen mit

Krebs, Tuberkulose, Diabetes, HIV usw. aber ausgeschlossen. Es gibt auch Krankenfonds, eine Art nicht-kommerzielle

private Krankenversicherung, die 2013 1,4% der ukrainischen Bevölkerung umfassten und für ihre Mitglieder die

Direktzahlungen bzw. Kosten für Medikamente usw. ganz oder teilweise übernehmen (BDA 13.7.2015).

Quellen:

? AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine,

https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschlandauswaertigesamt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukrainestand-januar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 14.7.2017

? BDA - Belgian Immigration Office via MedCOI (13.7.2015): Question & Answer, BDA- 6152

? OHCHR - UN ORce of the High Commissioner for Human Rights (3.6.2016): Report on the human rights situation in

Ukraine - 16 February to 15 May 2016,

http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1470296708_ukraine-14th-hrmmu-report.pdf,Zugriff 14.7.2017

? ÖB - Österreichische Botschaft Kiew (4.2017): Asylländerbericht Ukraine

Rückkehr

Es sind keine Berichte bekannt, wonach in die Ukraine abgeschobene oder freiwillig zurückgekehrte ukrainische

Asylbewerber wegen der Stellung eines Asylantrags im Ausland behelligt worden wären. Um neue Dokumente zu

beantragen, müssen sich Rückkehrer an den Ort begeben, an dem sie zuletzt gemeldet waren. Ohne ordnungsgemäße

Dokumente können sich - wie bei anderen Personengruppen auch - Schwierigkeiten bei der Wohnungs- und

Arbeitssuche oder der Inanspruchnahme des staatlichen Gesundheitswesens ergeben (AA 7.2.2017).

Quellen:

? AA - Auswärtiges Amt (7.2.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Ukraine,

https://www.ecoi.net/file_upload/4598_1488455088_deutschlandauswaertigesamt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-ukrainestandjanuar-2017-07-02-2017.pdf, Zugriff 14.7.2017

2. Beweiswürdigung:



2.1. Zu den Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin und ihrer Rückkehrsituation:

Die Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin und ihren persönlichen Verhältnissen ergeben sich aus den

dahingehenden Angaben der Beschwerdeführerin vor dem BFA in Zusammenschau mit ihrem im Akt in Kopie

einliegenden ukrainischen Reisepass und Personalausweis. Die Feststellungen zur Herkunft und

Volksgruppenzugehörigkeit, zu den Sprachkenntnissen und zum Reiseweg der Beschwerdeführerin gründen darüber

hinaus auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben der Beschwerdeführerin; das Bundesverwaltungsgericht hat keine

Veranlassung, an diesen - im gesamten Verfahren im Wesentlichen gleich gebliebenen und sich mit den

Länderberichten zur Ukraine deckenden - Aussagen der beschwerdeführenden Partei zu zweifeln.

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit der Beschwerdeführerin ergibt sich aus der Einsichtnahme in

das Strafregister.

Ihre aufrechte Ehe mit einem in Österreich asylberechtigten syrischen Staatsangehörigen ist durch die vorliegende

österreichische Heiratsurkunde belegt; der Umstand, dass der gemeinsamen minderjährigen Tochter der (im

Familienverfahren zuerkannte) Status einer Asylberechtigten zukommt, ergibt sich aus einer Abfrage im

Informationsverbundsystem Zentrales Fremdenregister sowie dem Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl vom 07.03.2019. Die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin seit Oktober 2017 eine aufrechte

Hauptwohnsitzmeldung im Bundesgebiet aufweist und mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen Tochter einen

gemeinsamen Haushalt bewohnt, ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Zentrale Melderegister. Dass sie in der

Vergangenheit bereits längerfristig illegal im Bundesgebiet aufhältig gewesen ist, ergibt sich aus ihren eigenen

Ausführungen.

Die Feststellungen über ihr im Jänner 2018 initiiertes Verfahren nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

ergeben sich aus der im Akt einliegenden Ausfertigung des ihren Antrag abweisenden Bescheids vom 07.05.2018.

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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